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AMTLICHER TEIL 

Durch den Vorsitzenden der Stadtver-

ordnetenversammlung der Stadt Mün-

cheberg wird wie folgt geladen:

Die 39. Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  04.04.2024,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit

02 Entscheidung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung 

der SVV vom 07.03.2024

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen der Bürgermeisterin

05 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der der Stadtverordnetenversamm-

lung

06 Einwohnerfragestunde

07 Vorstellung der aktuellen Themen und 

Aktivitäten des ZALF e.V. (Administra-

tiver Direktor Herr Jank)

08 Antrag des Ortsbeirates Eggersdorf 

zur BV-EEG-Cent nach dem Erneuer-

bare Energien Gesetz 2023

09 Satzung der Volkshochschule Münch-

eberg

 0490/24

10 Honorar- und Entgeltordnung der 

Volkshochschule der Stadt Münche-

berg

 0491/24

11 1. Satzung zur Änderung der Satzung 

der Stadt Müncheberg über die Erhe-

bung von Kostenbeiträgen für die In-

anspruchnahme eines Platzes in einer 
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Tagesordnung des Hauptausschusses der Stadt Müncheberg für den 26.03.2024

Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Müncheberg für den 01.02.2024

Fortsetzung von Seite 1

kommunalen Kindertagesstätte vom 

04. April 2024

 0494/24

12 1. Änderungssatzung über die Erhe-

bung einer Zweitwohnungssteuer in 

der Stadt Müncheberg (Zweitwoh-

nungssteuersatzung) vom 04.04.2024

 0492/24

13 Bebauungsplan „Solarpark Landhof 

-Indoorfarming “ - Aufstellungsbe-

schluss (Projektvorstellung)

 0487/24

14 Antrag auf Abweichung von den Fest-

setzungen der „Gestaltungssatzung 

Stadtkern Müncheberg“ für das Flur-

stück 154 der Flur 1, Gemarkung 

Müncheberg

 0485/24

15 Antrag auf teilweise Befreiung von 

den Festsetzungen des VEP 05/10/93 

„Wohnpark Gartenstadt“ für das Flur-

stück 678 der Flur 9 von Müncheberg

 0486/24

16 Antrag auf Eintragung einer Ab-

standsfl ächenbaulast auf dem Flur-

stück 26 der Flur 12 der Gemarkung 

Müncheberg

 0488/24

17 Errichtung und Betrieb von 1 Wind-

kraftanlage in der Flur 2 Gemarkung 

Eggersdorf

 0489/24

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den nichtöffentlichen Teil der Sit-

zung der SVV vom 07.03.2024

02 Informationen der Bürgermeisterin

03 Behandlung von Anfragen der Stadt-

verordneten

04 Vertrag zur fi nanziellen Beteiligung 

von Kommunen an Windenergieanla-

gen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023

 0493/24

05 Gestattungsvertrag für Strom- und 

Telekommunikationskabel, Zuwe-

gung, Kranstellfl äche sowie Ab-

standsfl ächen und Rotorfl ächenrech-

ten – „Windpark Mittelheide“

 0477/24

06 Nutzungsvertrag für temporäre We-

geanlagen und elektrische Kabel 

„Windpark Müncheberg“ (Gemarkung 

Obersdorf, Flur 8, Flurstück 51)

 0479/24

07 Nutzungsvertrag für Wegeanlagen 

und elektrische Kabel – „Windpark 

Müncheberg“ (Gemarkung Trebnitz, 

Flur 4, Flurstück 1)

 0480/24

gez. Hahnel

Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung

Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 der Hauptsat-

zung in der jeweils geltenden Fassung 

der Stadt Müncheberg wird bekannt ge-

macht:

Die 30. Sitzung des Hauptausschusses 

der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  26.03.2024,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und 

Beschlussfähigkeit

02 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil der 

Sitzung des Hauptausschusses vom 

23.01.2024

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen der Bürgermeisterin

05 Anfragen der Mitglieder des Haupt-

ausschusses

06 Einwohnerfragestunde

07 Informationsvorlage zur Erstellung 

einer Machbarkeitsstudie zur Errich-

tung von verkehrssicheren Querungs-

hilfen in der E.-Thälmann Str. in Mün-

cheberg

 0476/24

08 Informationen zur Wahlvorbereitung 

der Europa- und Kommunalwahlen 

am 09.06.2024

09 Vorbereitung der Stadtverordneten-

versammlung am 04.04.2024 - öffent-

licher Teil -

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen Teil 

der Sitzung des Hauptausschusses 

vom 23.01.2024

02 Anfragen der Mitglieder des Haupt-

ausschusses

03 Informationen der Bürgermeisterin

04 Informationen der Geschäftsführerin 

der Müncheberger Wohnungsgesell-

schaft mbH

05 Vorbereitung der Stadtverordneten-

versammlung - nichtöffentlicher Teil -

gez. Dr. U. Barkusky

Vorsitzende des Hauptausschusses
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Tagesordnung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus 

der Stadt Müncheberg für den 28.03.2024

Tagesordnung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Jugend, Kultur, Vereine 

der Stadt Müncheberg für den 02.04.2024

Die 34. Sitzung des Ausschusses für Finan-

zen, Wirtschaft und Tourismus der Stadt 

Müncheberg fi ndet 

am  28.03.2024,

um  18.30 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Tages-

ordnungspunkte wird jeweils beraten und 

gemäß den Vorschriften der Kommunal-

verfassung des Landes Brandenburg (Bb-

gKVerf.) und der Hauptsatzung der Stadt 

Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, Anwesenheit und Beschlussfä-

higkeit

02 Entscheidung über eventuelle Einwen-

dungen gegen die Niederschrift über 

den öffentlichen Teil der Sitzung des 

Ausschusses vom 25.01.2024

03 Beschlussfassung über Änderungsan-

träge zur Tagesordnung

04 Informationen des Ausschussvorsitzen-

den und der Verwaltung

05 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der des Ausschusses

06 Einwohnerfragestunde

07 Vorstellung des Seenland Oder-Spree 

e.V. durch die Geschäftsführerin Frau 

Rußig

08 Zuschuss SG Müncheberg e.V.

09 Antrag Ortsbeirat Eggersdorf 15.01.2024

10 Vergabe von Fördermitteln für die Ver-

einsförderung in der Stadt Müncheberg

11 1. Änderungssatzung über die Erhebung 

einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt 

Müncheberg (Zweitwohnungssteuersat-

zung) vom 04.04.2024

 0492/24

12 Satzung der Volkshochschule Münche-

berg

 0490/24

13 Honorar- und Entgeltordnung der Volks-

hochschule der Stadt Müncheberg

 0491/24

14 Vorbereitung der Stadtverordnetenver-

sammlung am 04.04.2024 - öffentlicher 

Teil -

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Einwen-

dungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

des Ausschusses vom 25.01.2024

02 Informationen des Ausschussvorsitzen-

den und der Verwaltung

03 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der des Ausschusses

04 Vertrag zur fi nanziellen Beteiligung von 

Kommunen an Windenergieanlagen ge-

mäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023

 0493/24

05 Vorbereitung der Stadtverordnetenver-

sammlung am 04.04.2024 - nichtöffent-

licher Teil -

gez. Rothe

Ausschussvorsitzender

Die 29. Sitzung des Ausschusses für Sozi-

ales, Bildung und Jugend, Kultur, Vereine 

der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  02.04.2024,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Tages-

ordnungspunkte wird jeweils beraten und 

gemäß den Vorschriften der Kommunal-

verfassung des Landes Brandenburg (Bb-

gKVerf.) und der Hauptsatzung der Stadt 

Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung und der Anwesenheit

02 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung 

des Ausschusses vom 30.01.2024

03 Beschlussfassung über Änderungsan-

träge zur Tagesordnung

04 Informationen des Ausschussvorsitzen-

den und der Verwaltung

05 Anfragen der Mitglieder des Ausschus-

ses

06 Einwohnerfragestunde

09 Bericht des SPI zur Jugendarbeit in den 

Ortsteilen von Müncheberg

10 Satzung der Volkshochschule Münche-

berg

 0490/24

11 Honorar- und Entgeltordnung der Volks-

hochschule der Stadt Müncheberg

 0491/24

12 1. Satzung zur Änderung der Satzung 

der Stadt Müncheberg über die Erhe-

bung von Kostenbeiträgen für die In-

anspruchnahme eines Platzes in einer 

kommunalen Kindertagesstätte vom 04. 

April 2024

 0494/24

13 Beratung und Beschlussfassung über 

die Vergabe der Fördermittel zur Ju-

gendarbeit in den Vereinen für das Jahr 

2024

14 Vorbereitung der Stadtverordnetenver-

sammlung - öffentlicher Teil -

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den nichtöffentlichen Teil der Sit-

zung des Ausschusses vom 30.01.2024

02 Informationen des Ausschussvorsitzen-

den und der Verwaltung

03 Anfragen der Mitglieder des Ausschus-

ses

04 Vorbereitung der Stadtverordnetenver-

sammlung - nichtöffentlicher Teil -

gez. Hahnel

Ausschussvorsitzender
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AMTLICHER TEIL 

Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Ortsentwicklung, Klimaschutz und Umwelt 

der Stadt Müncheberg für den 27.03.2024

Tagesordnung des Ausschusses für Erneuerbare Energien der Stadt Müncheberg 

für den 03.04.2024

Die 30. Sitzung des Ausschusses für Bauen, 

Ortsentwicklung, Klimaschutz und Umwelt 

der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  27.03.2024,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Tagesord-

nungspunkte wird jeweils beraten und gemäß 

den Vorschriften der Kommunalverfassung 

des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) und 

der Hauptsatzung der Stadt Müncheberg ent-

schieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und Beschluss-

fähigkeit

02 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den öffentlichen Teil der Sitzung des Aus-

schusses vom 24.01.2024

03 Beschlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

04 Informationen der Ausschussvorsitzenden 

und der Verwaltung

05 Anfragen von Mitgliedern des Ausschus-

ses

06 Einwohnerfragestunde

07 Bebauungsplan „Solarpark Landhof -In-

doorfarming “ - Aufstellungsbeschluss

 0487/24

08 Antrag auf Abweichung von den Festset-

zungen der „Gestaltungssatzung Stadt-

kern Müncheberg“ für das Flurstück 154 

der Flur 1, Gemarkung Müncheberg

 0485/24

09 Antrag auf teilweise Befreiung von den 

Festsetzungen des VEP 05/10/93 „Wohn-

park Gartenstadt“ für das Flurstück 678 

der Flur 9 von Müncheberg

 0486/24

10 Antrag auf Eintragung einer Abstandsfl ä-

chenbaulast auf dem Flurstück 26 der Flur 

12 der Gemarkung Müncheberg

 0488/24

11 Errichtung und Betrieb von 1 Windkraftan-

lage in der Flur 2 Gemarkung Eggersdorf

 0489/24

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung des 

Ausschusses vom 24.01.2024

02 Informationen der Ausschussvorsitzenden 

und der Verwaltung

03 Anfragen von Mitgliedern des Ausschus-

ses

04 Gestattungsvertrag für Strom- und Tele-

kommunikationskabel, Zuwegung, Kran-

stellfl äche sowie Abstandsfl ächen und 

Rotorfl ächenrechten – „Windpark Mittel-

heide“

 0477/24

05 Nutzungsvertrag für temporäre Wegean-

lagen und elektrische Kabel „Windpark 

Müncheberg“ (Gemarkung Obersdorf, Flur 

8, Flurstück 51)

 0479/24

06 Nutzungsvertrag für Wegeanlagen und 

elektrische Kabel – „Windpark Münche-

berg“ (Gemarkung Trebnitz, Flur 4, Flur-

stück 1)

 0480/24

gez. Marga van Tankeren

Ausschussvorsitzende

Die 11. Sitzung des Ausschusses für Erneu-

erbare Energien der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  03.04.2024,

um  18.30 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt.

Über die nachfolgend angeführten Tagesord-

nungspunkte wird jeweils beraten und gemäß 

den Vorschriften der Kommunalverfassung 

des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) und 

der Hauptsatzung der Stadt Müncheberg ent-

schieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:  

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und Beschluss-

fähigkeit

02 Entscheidung über eventuelle Einwendun-

gen gegen die Niederschrift über den öf-

fentlichen Teil der Sitzung des Ausschus-

ses vom 31.01.2024

03 Beschlussfassung über Änderungsanträge 

zur Tagesordnung

04 Behandlung von Anfragen der Mitglieder 

des Ausschusses

05 Einwohnerfragestunde

06 Vorstellung der BEOS-Bürgerenergie 

Oder-Spree eG durch Frau Messerschmidt

07 Vorstellung Photovoltaikprojekt Dahms-

dorf durch die Firma Solartec, vertreten 

durch Herrn Elbrecht

08 Anfrage der Firma Baywa bezüglich des 

Kriterienkataloges, vertreten durch Herrn 

Funke

09 Bebauungsplan „Solarpark Landhof -In-

doorfarming “ - Aufstellungsbeschluss 

(Projektvorstellung)

 0487/24

10 Errichtung und Betrieb von 1 Windkraftan-

lage in der Flur 2 Gemarkung Eggersdorf

 0489/24

11 Informationen der Verwaltung

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Einwen-

dungen gegen die Niederschrift über den 

nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Aus-

schusses vom 31.01.2024

02 Behandlung von Anfragen der Mitglieder 

des Ausschusses

03 Gestattungsvertrag für Strom- und Tele-

kommunikationskabel, Zuwegung, Kran-

stellfl äche sowie Abstandsfl ächen und 

Rotorfl ächenrechten – „Windpark Mittel-

heide“

 0477/24

04 Nutzungsvertrag für temporäre Wegean-

lagen und elektrische Kabel „Windpark 

Müncheberg“ (Gemarkung Obersdorf, Flur 

8, Flurstück 51)

 0479/24

05 Nutzungsvertrag für Wegeanlagen und 

elektrische Kabel – „Windpark Münche-

berg“ (Gemarkung Trebnitz, Flur 4, Flur-

stück 1)

 0480/24

06 Vertrag zur fi nanziellen Beteiligung von 

Kommunen an Windenergieanlagen ge-

mäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023

 0493/24

gez. Herr Langer

Ausschussvorsitzender
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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Müncheberg vom 01.02.2024

Beschluss-Nr.: 524-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024:

1.  Die Stadt Müncheberg tritt dem 

Zweckverband Digitale Kommunen 

Brandenburg unter Bezugnahme 

auf die beigefügte Verbandssatzung 

nebst Anlagen zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt als Mitglied bei.

2.  Die Bürgermeisterin wird beauftragt, 

einen entsprechenden Antrag auf 

Beitritt zum nächstmöglichen Zeit-

punkt an den Zweckverband zu rich-

ten (§ 32 Abs. 1 Satz 1 GKGBbg). 

Vermögensgegenstände, Verbind-

lichkeiten und Forderungen sollen mit 

dem Beitritt nicht auf den Zweckver-

band übergehen (§ 32 Abs. 1 Satz 2 

GKGBbg). 

(zugestimmt – 12 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 525-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Müncheberg benennt auf ihrer Sit-

zung am 01.02.2024 den Vertreter für die 

Mitgliedschaft im Gewässer- und Deich-

verband Oderbruch - GEDO -, welcher 

die Interessen und Vertretung der Stadt 

Müncheberg innerhalb der Verbandsmit-

gliedschaft wahrnimmt.

GEDO Gewässer- und

Deichverband Oderbruch 

Vertreter:     Stellvertreter:

Geyer, Christian   Dießl, Jörg

Die bestellten Vertreter haben der Bür-

germeisterin rechtzeitig über alle Ange-

legenheiten von besonderer Bedeutung 

zu unterrichten. 

(zugestimmt – 14 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 526-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Müncheberg benennt auf ihrer Sit-

zung am 01.02.2024 den Vertreter für die 

Mitgliedschaft im Wasser- und Boden-

verband „Stöbber-Erpe“, welcher die In-

teressen und Vertretung der Stadt Mün-

cheberg in dieser Legislatur innerhalb 

der Verbandsmitgliedschaft wahrnimmt.

Wasser- und Bodenverband

„Stöbber-Erpe“

Vertreter:     Stellvertreter:

Geyer, Christian   Dießl, Jörg

Die bestellten Vertreter haben der Bür-

germeisterin rechtzeitig über alle Ange-

legenheiten von besonderer Bedeutung 

zu unterrichten. 

(zugestimmt – 14 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 527-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Müncheberg benennt auf ihrer Sit-

zung am 01.02.2024 den Vertreter für 

die Mitgliedschaft im Wasser- und Land-

schaftspfl egeverband „Untere Spree“, 

welcher die Interessen und Vertretung 

der Stadt Müncheberg in dieser Legisla-

tur innerhalb der Verbandsmitgliedschaft 

wahrnimmt.

Wasser- und Bodenverband

„Untere Spree“

Vertreter:     Stellvertreter:

Geyer, Christian   Dießl, Jörg

Die bestellten Vertreter haben der Bür-

germeisterin rechtzeitig über alle Ange-

legenheiten von besonderer Bedeutung 

zu unterrichten. 

(zugestimmt – 14 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 528-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die 3. Änderungssatzung zur Umlage 

des Verbandsbeitrages des Gewässer- 

und Deichverbandes Oderbruch vom 

01.02.2024 

(abgelehnt – 0 Ja-Stimmen, 

14 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Protokoll-Beschluss-Nr.: 529-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die 2. Änderungssatzung zur Umlage 

des Verbandsbeitrages des Wasser- und 

Bodenverbandes „Stöbber-Erpe“ vom 

01.02.2024 

(zugestimmt – 13 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 530-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die 2. Änderungssatzung zur Umlage 

des Verbandsbeitrages des Wasser- und 

Landschafts-pfl egeverbandes „Untere 

Spree“ vom 01.02.2024. 

(zugestimmt – 13 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 531-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung ge-

nehmigt auf ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die überplanmäßige Auszahlung für 

den Bau des Gehweges an der Berg-

mannstraße Müncheberg in Höhe von 

28.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023. 

(zugestimmt – 8 Ja-Stimmen, 

3 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 532-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung ge-

nehmigt auf ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die überplanmäßige Aufwendung für den 

Winterdienst in Höhe von 41.400,00 € für 

das Haushaltsjahr 2023. 

(zugestimmt – 10 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 533-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung ge-

nehmigt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die außerplanmäßige Auszahlung für die 

Baumaßnahme Durchlass Münchehofer 

Weg in Höhe von 62.000 € für das Haus-

haltsjahr 2024. 

(zugestimmt – 14 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 534-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024, 

für die Flurstücke 94, 107, 108, 111, 

112, 170, 180, 193 und in Teilen 121, 

184 der Flur 8 von Müncheberg, gele-

gen im Bereich Augustenaue/ Kommu-

nikationsweg im Ortsteil Müncheberg 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

„Augustenaue“ gemäß § 10 BauGB.

Die Baugebiete WA 1 bis 7 sollen als ein 

Allgemeines Wohngebiet i.S. § 4 BauGB 

festgesetzt werden. Planungsziel soll 

die Ausweisung von Wohngrundstücken 

für die Errichtung von Einfamilien-, und 

Doppelhäusern, Reihen- und Mehrfami-

lienhäusern sein.

An der Karl-Marx-Straße soll ein Son-

dergebiet (SO 1) festgesetzt werden. 

Hier besteht das Planungsziel in der Er-

richtung einer Kindertagesstätte. Zwei 

weitere Sondergebiete (SO 2 und SO 3) 

sollen für Freizeit, Erholung und Gastro-

nomie (Cafés) festgesetzt werden.

Die Kosten, die im Zusammenhang mit 

der Bauleitplanung (insbesondere Pla-

nungsleistungen für die städtebauliche 

Planung, für die Landschaftsplanung, 

für die Straßenplanung und alle Arten 

von Gutachten) entstehen, sind von der 

Antragstellerin zu übernehmen. Im wei-

teren Verlauf des Verfahrens ist darüber 

ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 

BauGB zu schließen. 

(zugestimmt – 13 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 535-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

die Aufstellung des Bebauungsplanes 
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„Solarpark Die Pfi ngstberge“. Das Plan-

gebiet hat eine Größe von ca. 63 ha und 

umfasst die Flurstücke 128, 129 und 130 

der Flur 5 in der Gemarkung Hermers-

dorf. 

Planungsziel ist die Schaffung rechts-

verbindlicher und bauplanungsrechtli-

cher Voraussetzungen für die Errichtung 

moderner Photovoltaikanlagen auf einer 

Fläche von maximal 50 ha.

Zur Durchführung des Vorhabens und 

zur Übernahme der Planungskosten ge-

mäß der aktuellen Gesetzgebung ist ein 

städtebaulicher Vertrag nach §11 BauGB 

abzuschließen. 

(zugestimmt – 9 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 536-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

zu dem Antrag der Firma Naturwind 

Potsdam GmbH vom 11.09.2023 auf 

Genehmigung zur Errichtung und Be-

trieb von 9 Windkraftanlagen auf den 

Flurstücken 49, 50 der Flur 20 und auf 

den Flurstücken 823, 824, 825, 826 der 

Flur 21 der Gemarkung Müncheberg im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

nach dem Bundes-Immissionsschutzge-

AMTLICHER TEIL 

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Müncheberg vom 01.02.2024

Fortsetzung von Seite 5

setz (Reg-Nr: G07123) das gemeindliche 

Einvernehmen zu erklären.

Albrecht, Lars     dagegen

Langer, Andreas    dafür

Deutschmann, Jürgen  dafür

Berendt, Elke     dafür

Roth, Monika     dafür

Hahnel, Frank     dafür

Dr. Barkusky, Uta   dafür

Van Tankeren, Marga  dafür

Greiser, Liane     dafür

Tietze, Winfried    dafür

Günther, Bernd-Peter  dagegen

Rothe, Thomas    dagegen

Härtel, Roland    dagegen

Prasser, Wolfgang   dagegen 

(zugestimmt – 9 Ja-Stimmen, 

5 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 537-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024 

zu dem Antrag der Firma Naturwind 

Potsdam GmbH vom 11.09.2023 auf 

Genehmigung zur Errichtung und Be-

trieb von 7 Windkraftanlagen auf den 

Flurstücken 628, 632, 646, 666, 678 und 

679 der Flur 21 der Gemarkung Münch-

eberg im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens nach dem Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz (Reg-Nr: G07223) das 

gemeindliche Einvernehmen zu erklären.

Albrecht, Lars     dagegen

Langer, Andreas    dafür

Deutschmann, Jürgen  dafür

Berendt, Elke     dafür

Roth, Monika     dafür

Hahnel, Frank     dafür

Dr. Barkusky, Uta   dafür

Van Tankeren, Marga  dafür

Greiser, Liane     dafür

Tietze, Winfried    dafür

Günther, Bernd-Peter  dagegen

Rothe, Thomas    dagegen

Härtel, Roland    dagegen

Prasser, Wolfgang   dagegen 

(zugestimmt – 9 Ja-Stimmen, 

5 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 538-37-2024

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 01.02.2024, 

dass im Punkt 3 des Beschlusses mit 

der Nummer 504-36-2023 genannte Sit-

zungsdatum richtig zu stellen und vom 

05.10.2023 auf den 07.12.2023 zu kor-

rigieren. 

(zugestimmt – 13 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen)

Die Beschluss-Nrn.: 539-37-2024, 540-

37-2024, 541-37-2024, 542-37-2024 

wurden im nichtöffentlichen Teil gefasst 

und betrafen Vertrags-, / Vergabeange-

legenheiten.

Vorsitzender    Jahn, Pascal

Stellv. Vorsitzende  Rolle, Susann

1. Beisitzer     Bohnenberg, 

        Susanne

2. Beisitzer     Brauer, Birgit

3. Beisitzer     Obertreis, 

        Dr. Gesine

4. Beisitzer     Matthies, 

        Waltraud

5. Beisitzer     Wennike, Thomas

Schriftführerin    Mai-Schlüter, 

        Kathrin

Der Wahlausschuss beschließt in seiner 

öffentlichen Sitzung am 10. April 2024, 

18:00 Uhr, Rathaussaal des Rathauses 

Öffentliche Bekanntmachung

Über die Zusammensetzung des Wahlausschusses für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in 

der Stadt Müncheberg und für die Wahlen zu den Ortsbeiräten in den Ortsteilen Eggersdorf, Hermersdorf, 

Hoppegarten, Jahnsfelde, Müncheberg, Münchehofe, Obersdorf und Trebnitz am 09. Juni 2024.

Müncheberg, Rathausstraße 1,15374 

Müncheberg über die Zulassung der 

Wahlvorschläge.

Jahn

Wahlleiter
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Haushaltssatzung

der Stadt Müncheberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 

vom 7. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

   

 ordentlichen Erträge auf       15.696.700 EUR

 ordentlichen Aufwendungen auf      17.192.200  EUR

 außerordentlichen Erträge auf                40.100  EUR

 außerordentlichen Aufwendungen auf              3.000  EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf          15.896.200  EUR

 Auszahlungen auf                      19.986.000  EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      15.216.700 EUR

 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      16.106.200 EUR

 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                            679.500 EUR

 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit       3.646.400 EUR

.

 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit        0 EUR

 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit          233.400 EUR

 Einzahlungen aus der Aufl ösung von Liquiditätsreserven         0 EUR

 Auszahlungen an Liquiditätsreserven         0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfor-

derlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für  Investi-

tionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf      9.700.300 EUR

festgesetzt. 

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  320 v.H.

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)     410 v.H.

2. Gewerbesteuer          330 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die 

 Stadt Müncheberg von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

 100.000 Euro festgesetzt.
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Haushaltssatzung

der Stadt Müncheberg für das Haushaltsjahr 2024

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und

 Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf

 150.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung 

 der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 20.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen ist die Kontengruppe 

 57 Bilanzielle Abschreibungen. Diese Wertgrenze wird auf 80.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

    a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 500.000 Euro und

 b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder

     Einzelauszahlungen auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung von Kontenzuordnungen entstehen 

und das Ergebnis nicht beeinfl ussen, können unabhängig der Wertgrenzen nach § 5 Punkt 3 erfolgen.

Müncheberg, den 15.02.2024

gez. Dr. Uta Barkusky

Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung

Die Haushaltssatzung der Stadt Müncheberg für das Haushaltsjahr 2024 vom 07. Dezember 2023 wird hiermit öffentlich bekannt 

gegeben.

Die Haushaltssatzung wurde mit ihren Anlagen gemäß § 67 Abs. 4 und 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

(BbgKVerf) der Kommunalaufsicht vorgelegt. Die Satzung enthält genehmigungspfl ichtige Teile und bedarf nach § 73 Abs. 4 Bb-

gKVerf der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 7. Februar 2024 durch den Landkreis Märkisch-Oderland erteilt.

In die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann jeder während der Sprechzeiten (Di von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr und Do von 

13 bis 16 Uhr) in der Stadtverwaltung der Stadt Müncheberg, Zimmer 106, Rathausstraße 1 in Müncheberg, Einsicht nehmen.  

 

Müncheberg, den 16. Februar 2024

gez. Dr. U. Barkusky 

Bürgermeisterin
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Satzung der Stadt Müncheberg über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme eines 

Platzes in einer kommunalen Kindertagesstätte vom 

07. Dezember 2023

(Elternbeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 17 und des § 22 des 

Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Ach-

ten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- 

und Jugendhilfe – (Kindertagesstättengesetz 

– KitaG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. Juni 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 16], S.384), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 28. Juni 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 13], S.4) hat 

die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Müncheberg in ihrer Sitzung am 07.12.2023 

folgende Elternbeitragssatzung beschlossen:

Vorbemerkung

Die Stadt Müncheberg erfüllt in ihrem Gebiet 

im Rahmen der Gesetze alle Aufgaben der 

örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwor-

tung. Zu den Selbstverwaltungsaufgaben ge-

hört auch die Sicherung und Förderung eines 

breiten Angebotes an Bildungs- und Kinder-

betreuungseinrichtungen. Die Satzung regelt 

auf der Grundlage des Kindertagesstättenge-

setzes des Landes Brandenburg (KitaG) das 

Verfahren für die Aufnahme von Kindern in 

kommunale Kindertagesstätten (Kinderkrip-

pe, Kindergarten und Hort) und darüber hin-

aus den Verfahrensweg hinsichtlich des Be-

treuungsvertrages. Die Satzung bildet die 

Grundlage für die Erhebung von Elternbeiträ-

gen für die Inanspruchnahme eines Platzes in 

einer kommunalen Kindertagesstätte und re-

gelt die Beitragspfl icht der Personensorgebe-

rechtigten.

Inhalt

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Aufnahme und Betreuung von Kindern

§ 4 Elternbeitragspfl icht

§ 5 Elternbeitragspfl ichtige

§ 6 Maßstab für den Elternbeitrag

§ 7 Höhe des Elternbeitrages

§ 8 Einkommen

§ 9 Gastkinder

§ 10 Verpfl egung

§ 11 Sonstige Regelungen

§ 12 Fälligkeit des Elternbeitrages

§ 13 Beendigung des Betreuungsvertrages

§ 14 Öffnungszeiten / Urlaub

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

§ 16 Datenschutz

§ 17 Inkrafttreten

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Kindertagesstätten, 

die sich in Trägerschaft der Stadt  Münche-

berg befi nden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)  Kindertagesstätten sind sozialpädagogi-

sche familienergänzende Einrichtungen 

der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum 

Ende der Grundschulzeit tagsüber geför-

dert, gebildet, betreut und versorgt wer-

den.

(2) Personensorgeberechtigte(r) im Sinne die-

ser Satzung ist/ sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 

5 SGB VIII wem allein oder gemeinsam mit 

einer anderen Person nach den Vorschrif-

ten des Bürgerlichen Gesetzbuches (vgl. § 

1631 BGB) die Personensorge zusteht.

(3)  Elternbeitrag ist derjenige fi nanzielle An-

teil, den die Personensorgeberechtigten 

(Kostenbeitragspfl ichtigen) an den Kosten 

des Betreuungsangebotes leisten, wel-

cher sich nach der Betreuungsdauer, der 

Betreuungsart, dem Einkommen und der 

Anzahl der unterhaltsberichtigten Kinder 

richtet. Die Kosten der Frühstücks- und 

Nachmittagsverpfl egung sind abhängig 

von der jeweiligen Betreuungsdauer. Diese 

Verpfl egungskosten (Frühstück und Ves-

per) sind anteilig in den ausgewiesenen El-

ternbeiträgen enthalten. 

(4)  Die durchschnittlich ersparten Eigenauf-

wendungen sind derjenige Anteil, den die 

Personensorgeberechtigten in Form eines 

Zuschusses für die Versorgung des Kin-

des mit Mittagessen leisten. Dieser Anteil 

ist nicht im Elternbeitrag enthalten. Die Dif-

ferenz zwischen den durchschnittlich er-

sparten Eigenaufwendungen und den tat-

sächlichen Kosten der Mittagsverpfl egung 

trägt die Stadt Müncheberg als Eigenan-

teil.

(5)  Träger der kommunalen Kindertagesstät-

ten ist die Stadt Müncheberg.

§ 3 Aufnahme und Betreuung von Kindern

(1) Auf schriftlichen Antrag werden folgende 

Kinder betreut:

     • Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebens-

jahres (als Krippenkinder),

     • Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis 

zur Einschulung (als Kindergartenkinder),

     • Kinder in der Grundschule (als Hortkin-

der).

(2)  Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

eines Kinderbetreuungsangebotes ist der 

Abschluss eines Betreuungsvertrages mit 

der vereinbarten wöchentlichen Betreu-

ungszeit lt. Rechtsanspruch, zwischen den 

Personensorgeberechtigten und dem Trä-

ger der Einrichtung.

(3) Bei einem erweiterten Betreuungsbedarf, 

der über die gesetzliche Mindestbetreu-

ungszeit und/ oder das Mindestalter bzw. 

die vierte Schuljahrgangsstufe hinausgeht, 

ist ferner die Vorlage des Feststellungsbe-

scheides vom örtlichen Träger der öffentli-

chen Jugendhilfe erforderlich.

(4) Für die erste Aufnahme eines Kindes in ei-

ner Kindertagesstätte ist gemäß § 11 a Ki-

taG die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-

gung erforderlich, in der die Eignung zum 

Besuch einer Kindertagesstätte beschei-

nigt wird. 

(5)  Kindertagesstättenplätze werden vorran-

gig an Kinder mit Hauptwohnsitz in der 

Stadt Müncheberg vergeben. Für Kinder 

aus anderen Kommunen erfolgt entspre-

chend dem Wunsch- und Wahlrecht des § 

5 SGB VIII eine Aufnahme im Rahmen frei-

er Platzkapazitäten.

(6) Ein Betreuungsanspruch für kranke Kinder 

besteht nicht. Eine Verabreichung von Me-

dikamenten erfolgt nur nach Einzelfallent-

scheidung der Leitung, in Absprache mit 

dem Träger. Sollen verschreibungspfl ich-

tige Medikamente verabreicht werden, ist 

darüber eine schriftliche Anweisung zur 

Medikation seitens des behandelnden Kin-

derarztes erforderlich.

(7)  Sollte das Kind durch eine andere Per-

son abgeholt werden, so bedarf dies der 

schriftlichen Erklärung und Bevollmäch-

tigung durch die Personensorgeberech-

tigten/Eltern. Liegt eine solche Erklärung 

nicht vor, ist die Kindertagesstätte berech-

tigt, die Übergabe des Kindes zu verwei-

gern. Jede schriftliche Erklärung/Vollmacht 

ist im Voraus der Leitung auszuhändigen. 

Die bevollmächtigte Person hat sich mit 

einem Personaldokument auszuweisen. 

Eine schriftliche Erklärung/Vollmacht ist 

auch notwendig, wenn das betreute Kind 

den Heimweg allein antreten soll. Der Trä-

ger und sein Personal werden damit aus-

drücklich von jeglicher Haftung frei gesellt.

§ 4 Elternbeitragspfl icht

(1) Die Beitragspfl icht entsteht mit der Auf-

nahme des Kindes in der Kindertagesstät-

te und endet mit Ablauf des Monats, in 

dem das Betreuungsverhältnis endet. Mit 

Beginn der Eingewöhnungsphase wird das 

Kind in die Kindertagesstätte aufgenom-

men. (Die Eingewöhnungszeit ist Teil der 

Betreuungszeit).

(2) Erfolgt die Aufnahme des Kindes vor dem 

15. eines Monats, wird der volle Elternbei-

trag festgesetzt und erhoben. Erfolgt die 

Aufnahme nach dem 15. eines Monats, 

wird der hälftige Elternbeitrag festgesetzt 

und erhoben.

(3) Um den kürzeren Betreuungszeiten in der 

Eingewöhnungszeit Rechenschaft zu tra-

gen, wird im Aufnahmemonat der hälftige 

Beitrag des festgesetzten Elternbeitrages 

erhoben.

(4)  Gesetzliche Bestimmungen, wonach für 

die Betreuung und Förderung von Kindern 

in  Kindertagesstätten kein Elternbeitrag 

der Personensorgeberechtigten erhoben 

wird, bleiben unberührt.

§ 5 Elternbeitragspfl ichtige

(1) Elternbeitragspfl ichtige sind die Personen-

sorgeberechtigten. 

(2) Leben Kinder in einem Wechselmodell, so 

sind beide personensorgeberechtigten El-

ternteile unabhängig voneinander, je nach 

eigener familiärer Situation und wirtschaft-

licher Leistungsfähigkeit, zu berücksich-

tigen. Der Beitrag wird je Elternbeitrags-

pfl ichtigem anteilig entsprechend des 

Betreuungsanteils, der Anzahl der jeweils 

unterhaltsberechtigten Kinder und ihres 

anrechnungsfähigen Nettoeinkommens 

erhoben. Mehrere Personensorgeberech-

tige haften als Gesamtschuldner.

(3) In den Fällen des § 6 Absatz 2 übernimmt 

der für die Hilfe zur Erziehung zuständige 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe die El-

ternbeiträge.
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§ 6 Maßstab für den Elternbeitrag

(1) Der Elternbeitrag bemisst sich nach dem 

Einkommen der Eltern, nach der Zahl ihrer 

unterhaltsberechtigten Kinder, der Alters-

gruppe des zu betreuenden Kindes sowie 

dem vereinbarten Betreuungsumfang.

(2)  Für Kinder aus behördlich anerkannten 

Pfl egefamilien oder Einrichtungen gem. §§ 

33 und 34 Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-

tes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe 

(SGB VIII) ist der Durchschnittssatz der El-

ternbeiträge des Trägers zu entrichten. 

(3)  Änderungen der Betreuungszeiten, der 

familiären oder wirtschaftlichen Situation 

sind dem Träger unverzüglich mitzuteilen. 

Rückwirkende Beitragserhöhungen sind 

ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der ge-

änderten Voraussetzungen möglich. Eine 

rückwirkende Beitragsverringerung erfolgt 

nicht. 

(4) Der Elternbeitrag wird unabhängig von der 

tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben, 

d.h. unabhängig von der Anwesenheit des 

Kindes, insbesondere dem Zeitraum der 

Schließung der Kindertagesstätte, bei Ur-

laub und Krankheit des Kindes sowie bei 

Schulferien.

(5) Bei vorübergehenden Abwesenheiten des 

Kindes von mindestens vier zusammen-

hängenden Wochen kann in begründeten 

Fällen (z.B. Erkrankung des Kindes, Ku-

raufenthalt etc.) der volle Monatsbeitrag 

auf Antrag und bei Vorlage entsprechender 

Nachweise erlassen werden. Der Antrag ist 

spätestens 3 Monate nach Eintritt der Ab-

wesenheit beim Träger einzureichen. Die 

Entscheidung hierfür trifft der Träger.

§ 7 Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages ergibt sich 

aus den Anlagen 1 bis 3 - Elternbeitragsta-

bellen, welche Bestandteil dieser Eltern-

beitragssatzung sind.

(2) Die Elternbeitragstabellen sehen folgende 

Betreuungsumfänge vor:

    1. Für Kinder im vorschulischen Bereich 

    • bis 30 Wochenstunden

    • bis 40 Wochenstunden

    • bis 50 Wochenstunden

    • bis 55 Wochenstunden.

 2. Für Kinder im Grundschulalter

  (Hort) 

    • bis 10 Wochenstunden

    • bis 20 Wochenstunden

    • bis 35 Wochenstunden.

(3) Die Elternbeitragstabellen sehen folgende 

Betreuungsarten vor:

1. Kinderkrippe - bis zur Vollendung des 

dritten Lebensjahres

2. Kindergarten - von der Vollendung des 

dritten Lebensjahres bis zum Schulein-

tritt

3. Hort - von 1. Klasse bis maximal 6. Klas-

se.

(4)  Haben Elternbeitragspfl ichtige mehre-

re unterhaltsberechtigte Kinder, verringert 

sich der Elternbeitrag, ausgehend von der 

Elternbeitragstabelle für Eltern mit einem 

Kind (Anlage 1 bis 3; 1-Kind-Familie), um 

jeweils 15 von Hundert je Kind.

(5) Wird die Auskunft über das Einkommen 

durch die Personensorgeberechtigten ge-

genüber dem Träger verweigert, wird der 

jeweilige Höchstbeitrag per Bescheid fest-

gesetzt. Der Höchstbeitrag wird auch fest-

gesetzt, wenn die Elternbeitragspfl ichtigen 

trotz Aufforderung keine oder unvollständi-

ge Einkommensnachweise vorlegen.  Der 

Höchstbeitrag gilt bis zur Vorlage der ge-

forderten Unterlagen. Der Träger ist be-

rechtigt, die Kostenbeiträge rückwirkend 

zu berechnen, auch nach Vertragsende, 

höchstens jedoch bis zu drei Jahren. 

(6)  Die Personensorgeberechtigten können 

auch freiwillig den jeweiligen Höchstbei-

trag ohne Prüfung ihrer Einkommensver-

hältnisse anerkennen.

§ 8 Einkommen

(1) Die Höhe der Elternbeiträge ist nach dem 

Elterneinkommen zu bemessen. Die Be-

messungsgrundlage für die Festsetzung 

des Elternbeitrages ergibt sich aus dem 

Jahresnettoeinkommen sowie sonstiger 

Einnahmen, welche die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit erhöhen, unabhängig 

davon, ob sie steuerpfl ichtig oder steuer-

frei sind. 

(2)  Das Elterneinkommen im Sinne dieser Sat-

zung ist das tatsächlich verfügbare Haus-

haltseinkommen zum aktuellen Zeitpunkt 

der Betreuung. Berücksichtigungsfähig ist 

nur das Einkommen der- oder desjenigen 

Elternteils, der oder die in einem gemein-

samen Haushalt mit dem Kind lebt oder le-

ben. 

(3) Die Beitragspfl ichtigen haben mit Aufnah-

me des Kindes und danach jährlich bis 

zum 30.06. dem Träger der Kindertages-

stätte Auskunft über ihre Einkommens-

verhältnisse zu geben und durch Vorlage 

entsprechender Belege nachzuweisen. 

Sofern sich hieraus eine Abweichung von 

dem bislang zugrunde gelegten Einkom-

men ergibt, ist der Träger zur Neufestset-

zung des Elternbeitrages berechtigt. Der 

Träger ist jederzeit berechtigt, aus begrün-

detem Anlass eine Überprüfung des jewei-

ligen Einkommens vorzunehmen.

(4) Als Einkommen ist die Gesamtsumme der 

positiven Einkünfte nach § 2 Abs. 1 und 2 

Einkommenssteuergesetz (EstG) anzuset-

zen.

Dazu gehören Einkünfte aus:

• Land- und Forstwirtschaft

• Gewerbebetrieb

• selbstständiger Arbeit

• nichtselbstständiger Arbeit

• Kapitalvermögen

• Vermietung und Verpachtung

• Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 

EStG z.B. Renten, Unterhalt, Entschädi-

gungen, Versorgungsbezüge u.Ä.

(5) Nicht hinzuzurechnen sind insbesondere:

•  das Kindergeld nach dem Bundeskin-

dergeldgesetz

•  Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- 

und Elternzeitgesetz bis 300,00 Euro 

bzw. 150,00 Euro

• Einkommen des Kindes (Leistungen 

nach dem BAföG, Waisenrente)

•  Pfl egegeld

(6) Von dem Jahresnettoeinkommen sowie 

den sonstigen Einnahmen werden:

•  Unterhaltszahlungen an unterhaltsbe-

rechtigte Kinder

•  Unterhaltszahlungen an getrenntleben-

de oder geschiedene unterhaltsberech-

tigte Ehegatten

•  Werbungskosten in Höhe des Arbeit-

nehmerpauschbetrages

•  bei Selbstständigen oder nicht Pfl icht-

versicherten, die privaten Sozialversi-

cherungen, maximal bis zur Höhe der 

gesetzlichen Versicherung

abgezogen.

(7) Liegt ein Fall der Unzumutbarkeit der El-

ternbeiträge nach § 90 SGB VIII i.V.m. § 17 

Abs. 1a KitaG in Form des Geringverdiens-

tes vor, ist für die Einkommensfeststellung 

§ 3 Kita-Beitragsbefreiungsverordnung 

(KitaBBV) maßgeblich.

(8) Unzumutbarkeit gem. § 2 Abs. 1 KitaBBV 

liegt vor, wenn 

Nr. 1  

 die Personensorgeberechtigten oder de-

ren Kind

     • Leistungen nach dem SGB II oder

    • Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel 

des SGB XII oder

     • Leistungen nach den §§ 2 und 3 des 

AsylbewerberleistungsG oder

     • Kinderzuschlag gem. § 6a des Bundes-

kindergeldG oder

     • Wohngeld nach dem WohngeldG

 erhalten. 

Nr. 2  Unzumutbarkeit liegt auch vor, wenn 

das Haushalteinkommen einen Betrag 

von  20.000,00 € im Kalenderjahr nicht 

übersteigt (Geringverdienende).

Nr. 3 Über die Unzumutbarkeit aus sonsti-

gen Gründen, die mit Nr. 1 und Nr. 2  v e r -

gleichbar  sind, entscheidet der Land-

kreis nach pfl ichtgemäßem Ermessen  

auf Antrag.

§ 9 Gastkinder

(1) Bei freier Platzkapazität und ausreichen-

dem pädagogischen Personal können in 

begründeten Fällen für maximal 30 Ar-

beitstage innerhalb eines Kalenderjahres 

Gastkinder in den kommunalen Einrichtun-

gen der Stadt Müncheberg aufgenommen 

werden. Über die Betreuung ist ein geson-

derter Gastbetreuungsvertrag zwischen 

den Personensorgeberechtigten und der 

Leitung der Kindertagesstätte abzuschlie-

ßen. 

(2) Um die Betreuung der Kinder mit dem not-

wendigen pädagogischen Personal bzw. 

die Erfüllung dienstlicher Aufgaben sicher-

zustellen, können Mitarbeiter der Stadt 
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Müncheberg nur unter Zahlung der tägli-

chen Verpfl egungs- und Mittagessenskos-

ten ihre Kinder als Gastkinder aufnehmen 

lassen, sofern keine andere Betreuungs-

möglichkeit besteht. 

(3) Die Höhe der Verpfl egungs- und Mittages-

senskosten entspricht der aktuell vorlie-

genden Kalkulation.

(4)  Für alle nicht unter Absatz 2 genann-

ten Gastkinder erfolgt die Erhebung des 

Elternbeitrages stundengenau auf der 

Grundlage des Höchstbeitrages der jewei-

ligen Betreuungsart. Es wird ein Elternbei-

trags- und Essengeldbescheid erlassen.

§ 10 Verpfl egung

(1)  In den kommunalen Kindertagesstätten 

der Stadt Müncheberg wird Mittag-, Halb- 

und Vollverpfl egung (Frühstück/ Mittag/ 

Vesper) angeboten. Kinder, die bis zu 30 

Wochenstunden in der Einrichtung be-

treut werden, nehmen an der Frühstücks-

verpfl egung oder der Vesperverpfl egung 

teil. Kinder, die länger als 30 Wochenstun-

den betreut werden, nehmen an der Früh-

stücks- und Vesperverpfl egung teil. Alle 

betreuten Kinder erhalten eine Mittagsver-

pfl egung. 

(2) Die Kosten der Frühstücks- und Vesper-

versorgung sind in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Betreuungsdauer anteilig in den 

Elternbeiträgen enthalten.

(3)  Für die Mittagsverpfl egung ist von den 

Personensorgeberechtigten, unabhängig 

von den Elternbeiträgen, ein Zuschuss in 

Höhe der durchschnittlich ersparten Ei-

genaufwendungen zu entrichten. Die Sat-

zung über die Versorgung mit Mittagessen 

in Einrichtungen der Kindertagesbetreu-

ung (Kinderkrippe und Kindergarten) in 

Trägerschaft der Stadt Müncheberg vom 

01.12.2022 (Essengeldsatzung) fi ndet ent-

sprechend Anwendung. Bei Sonderver-

pfl egung aufgrund gesundheitlicher Ein-

schränkungen (z. B. Diät, Allergien) kann 

nach Absprache mit der Kita-Leitung eine 

Sonderregelung vereinbart werden.

§ 11 Sonstige Regelungen

(1)  Die Aufsicht über die Kinder auf dem 

Hin- und Rückweg zur und von der Kin-

dertagesstätte obliegt allein den Perso-

nensorgeberechtigten/Eltern bzw. deren 

Bevollmächtigten. Der Träger der Kinder-

tagesstätte und sein Personal haben ihre 

Pfl ichten erfüllt, wenn sie das Kind in der 

vereinbarten Weise aus der Kindertages-

stätte entlassen.

(2) Kinder ab dem Schuleintritt werden nur in 

der vereinbarten Zeit betreut. Für die Be-

treuung der Kinder bei Unterrichtsausfäl-

len hat die Schule Sorge zu tragen.

(3) In den Schulferien können Kinder im Hort 

ganztags, ohne Erhöhung des Elternbei-

trages, betreut werden.

§ 12 Fälligkeit des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag wird durch Beitragsbe-

scheid erhoben.

(2) Der Elternbeitrag ist am letzten Tag eines 

jeden Monats fällig.

(3) Nicht gezahlte Elternbeiträge unterliegen 

der Beitreibung im Verwaltungsvollstre-

ckungsverfahren. Gemäß Kostenordnung 

zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

für das Land Brandenburg werden beim 

Mahnverfahren Mahngebühren und ggf. 

Vollstreckungsgebühren erhoben.

§ 13 Beendigung des Betreuungsvertrages

(1) Wenn nicht aus anderen Gründen vorher 

eine Kündigung des Betreuungsvertrages 

erfolgt, endet das Betreuungsverhältnis 

für den Altersbereich 0-6 Jahre beim Errei-

chen der Schulpfl icht.

(2)  Der Betreuungsvertrag für Kinder im 

Grundschulalter (Hortbetreuung) endet, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

mit der Versetzung in die fünfte Schuljahr-

gangsstufe. Bestehen die Voraussetzun-

gen für einen erweiterten Rechtsanspruch 

auch in der fünften und sechsten Schul-

jahrgangsstufe, so haben die Personen-

sorgeberechtigten hierfür rechtzeitig einen 

neuen Rechtsanspruch zu beantragen und 

eine Kopie des Feststellungsbescheides 

bis 30.06. des Jahres beim Träger vorzu-

legen.

(3)  Die Personensorgeberechtigten und der 

Träger können den Betreuungsvertrag 

mit einer Frist von einem Monat zum Mo-

natsende kündigen. Für die Wahrung der 

Kündigungsfrist ist das Datum des Po-

steinganges in der Stadt Müncheberg 

maßgebend.

(4)  Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

Wird die Kündigung durch den Träger aus-

gesprochen, so ist sie schriftlich zu be-

gründen.

(5) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündi-

gen und das Kind vom Besuch der Kinder-

tagesstätte ausschließen, wenn wiederholt 

oder schwerwiegend gegen die Verein-

barungen im Betreuungsvertrag, gegen 

die Elternbeitragssatzung oder gegen die 

Hausordnung verstoßen wurde.

§ 14 Öffnungszeiten / Urlaub

(1) Der Kita- bzw. Hortausschuss berät den 

Träger hinsichtlich bedarfsgerechter Öff-

nungszeiten. Der Träger kann auch in Zu-

sammenarbeit mit dem Kita- bzw. Hor-

tausschuss Schließtage beraten, an denen 

die jeweilige Einrichtung nicht geöffnet hat. 

Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten 

sind in der jeweils gültigen Hausordnung 

festgelegt.

(2) Zu Beginn eines jeden Jahres, spätestens 

bis 31. Januar, ist der Einrichtungsleitung 

die Urlaubsplanung der Eltern mitzuteilen. 

Grundsätzlich soll jedes Kind einen jährli-

chen Erholungsurlaub von 2 zusammen-

hängenden Wochen wahrnehmen.

(3) Jede Einrichtung führt zum Jahreswechsel 

eine feste Schließzeit vom 24.12. des Jah-

res bis zum 01.01. des Folgejahres durch, 

in der keine Betreuung stattfi ndet.

(4) In Ausnahmefällen kann pro Kalenderjahr 

die Kindertagesstätte an bis zu 5 Arbeits-

tagen für geplante bauliche und betriebli-

che Unterhaltungsmaßnahmen geschlos-

sen werden. Die Schließung ist den 

Personensorgeberechtigten mindestens 4 

Wochen vorher mitzuteilen. Während der 

Schließung besteht kein Anspruch auf Be-

treuung in einer Kindertagesstätte. Die El-

ternbeiträge werden während der Schließ-

zeit nicht ermäßigt oder erlassen.

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Beitrags-

pfl ichtiger vorsätzlich oder fahrlässig un-

richtige oder unvollständige Angaben zu 

Sachverhalten macht, die den Rechtsan-

spruch des Kindes oder die Höhe der Bei-

träge betreffen.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 

können mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro 

geahndet werden.

(3) Wird die vereinbarte Betreuungszeit über-

schritten und muss deshalb die Öffnungs-

zeit der Betreuungseinrichtung verlängert 

werden, so kann eine Gebühr in Höhe von 

25,00 Euro je angefangener Stunde erho-

ben werden. Wird die vereinbarte Betreu-

ungszeit innerhalb der Öffnungszeit über-

schritten, so kann je angefangener Stunde 

eine zusätzliche Gebühr von 10,00 Euro 

festgesetzt werden.

(4) Für Ordnungswidrigkeiten nach dieser Sat-

zung ist zuständige Verwaltungsbehörde 

im Sinne des § 36 Absatz 1 Nr. 1 des Ge-

setzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) 

der Hauptverwaltungsbeamte (§ 3 Abs. 2 

Satz 2 Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg -BbgKVerf). Die Vorschriften 

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Febru-

ar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 73) fi nden entspre-

chend Anwendung.

§ 16 Datenschutz

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten gilt die EU Datenschutz- Grundver-

ordnung (DSGVO). Die §§ 61 bis 68 des 

SGB VIII gelten entsprechend.

(2) Die persönlichen Angaben der Personen-

sorgeberechtigten und des Kindes/ der 

Kinder unterliegen dem Datenschutz.

(3) Der Elternbeitrag wird von der Stadt Mün-

cheberg erhoben. Zu diesem Zweck wer-

den Namen, Anschriften, Geburtsdaten, 

die Aufnahme- und Anmeldedaten der Kin-

der sowie sonstige notwendige Daten der 

Kinder und/ oder der Personensorgebe-

rechtigten erhoben, gespeichert und ver-

arbeitet. Die Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Die Löschung der gespei-

cherten personenbezogenen Daten erfolgt 

unverzüglich nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist. 
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§ 17 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.04.2024 

in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Satzungen über die Be-

nutzung eines Platzes in einer  kommu-

nalen  Kindertagesstätte und die Erhebung 

von Gebühren für die  Inanspruchnahme vom 

03. September 2015 (Kita-Satzung) und die 

1. Satzung zur  Änderung der Satzung der 

Stadt Müncheberg über die Benutzung eines 

Platzes in  einer kommunalen Kindertages-

stätte und die Erhebung von Gebühren für 

die  Inanspruchnahme vom 07.04.2022 au-

ßer Kraft.  

Anlagen

I. Anlage 1 Beitragstabelle Krippenkindbe-

treuung

II. Anlage 2 Beitragstabelle Kindergartenkind-

betreuung

III. Anlage 3 Beitragstabelle Hortkindbetreu-

ung

Müncheberg, den 08.12.2023

gez. Dr. U. Barkusky

Bürgermeisterin

Einvernehmensherstellung

Durch den Landkreis Märkisch-Oderland, 

Fachbereich II Jugendamt, Fachdienst wirt-

schaftliche Jugendhilfe wurde gemäß § 17 

Abs. 3 S. 2 KitaG zu den Grundsätzen der 

Höhe und Staffelung der Elternbeiträge am 

29.02.2024 das Einvernehmen erteilt.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit mache ich die Satzung der Stadt Mün-

cheberg über die Erhebung von Kostenbeiträ-

gen für die Inanspruchnahme eines Platzes in 

einer kommunalen Kindertagesstätte vom 07. 

Dezember 2023 (Elternbeitragssatzung) be-

kannt.

Müncheberg, den 07.03.2024

gez. Dr. U. Barkusky

Bürgermeisterin

Anlage I 

zur Elternbeitragssatzung
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Anlage II 

zur Elternbeitragssatzung
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Anlage III 

zur Elternbeitragssatzung
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Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 

(GVBl. I/07, [Nr. 19]; S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21, [Nr.21]), des § 80 Abs. 2 

des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.03.2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.12.2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1, 12 bis 16 

des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. 

I/04, [Nr. 08], S.174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36]) hat die Stadt Münch-

eberg in ihrer Sitzung am 01.02.2024 folgende 2. Änderung der Satzung zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und 

Landschaftspfl egeverbandes „Untere Spree“ beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Müncheberg zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Landschaftspfl egeverbandes „Untere 

Spree“ vom 02.06.2022 wird wie folgt geändert: § 5 wird wie folgt gefasst:

§ 5 Höhe der Umlage

(1) Die Umlage errechnet sich aus dem Umlagesatz und den Verwaltungskosten.

(2) Der Umlagesatz beträgt kalenderjährlich je m² der nach § 4 ermittelten Grundstücksfl äche:

Vorteilsgebietstyp  Beitragsbemessungsfaktor  Umlagesatz/ m² der Fläche des Vorteilsgebietstyps

Siedlung/Verkehr    2,0      0,002780 €/m²

Landwirtschaft     1,0      0,001390 €/m²

Wald         0,5      0,000695 €/m²

(3) Für die Erhebung der Umlage werden pro Umlagebescheid an den Eigentümer Verwaltungskosten in Höhe von 1,50 € 

 erhoben. 

Artikel II

Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Müncheberg, den 05.02.2024

gez. Dr. Uta Barkusky

Die Bürgermeisterin

 

Hiermit mache ich die 2. Änderungssatzung der Stadt Müncheberg zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Land-

schaftspfl egeverbandes „Untere Spree“ vom 01.02.2024 bekannt. 

Müncheberg, den 05.02.2024

gez. Dr. Uta Barkusky

Die Bürgermeisterin 

2. Änderungssatzung der Stadt Müncheberg

zur Umlage des Verbandsbeitrages das Wasser- und Landschaftspfl egeverbandes „Untere Spree“ 

vom 01.02.2024

Bekanntmachungsanordnung
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2. Änderungssatzung der Stadt Müncheberg

zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Bodenverbandes „Stöbber-Erpe“ 

vom 01.02.2024

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 

(GVBl. I/07, [Nr. 19]; S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21, [Nr.21]), des § 80 Abs. 2 

des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.03.2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.12.2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1, 12 bis 16 

des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. 

I/04, [Nr. 08], S.174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36]) hat die Stadt Münch-

eberg in ihrer Sitzung am 01.02.2024 folgende 2. Änderung der Satzung zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und 

Bodenverbandes „Stöbber-Erpe“ beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Müncheberg zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Bodenverbandes „Stöbber-Erpe“ vom 

02.06.2022 wird wie folgt geändert: § 5 wird wie folgt gefasst:

§ 5 Höhe der Umlage

(1) Die Umlage errechnet sich aus dem Umlagesatz und den Verwaltungskosten.

(2) Der Umlagesatz beträgt kalenderjährlich je m² der nach § 4 ermittelten Grundstücksfl äche:

Vorteilsgebietstyp   Beitragsbemessungsfaktor  Umlagesatz/ m² der Fläche des Vorteilsgebietstyps

Siedlung/Verkehr     2,0     0,002582 €/m²

Landwirtschaft      1,0     0,001291 €/m²

Wald          0,5     0,000645 €/m²

(3) Für die Erhebung der Umlage werden pro Umlagebescheid an den Eigentümer Verwaltungskosten in Höhe von 1,50 € 

 erhoben. 

Artikel II

Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Müncheberg, den 05.02.2024

gez. Dr. Uta Barkusky

Die Bürgermeisterin

 

Hiermit mache ich die 2. Änderungssatzung der Stadt Müncheberg zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Boden-

verbandes „Stöbber-Erpe“ vom 01.02.2024 bekannt. 

Müncheberg, den 05.02.2024

gez. Dr. Uta Barkusky

Die Bürgermeisterin 

Bekanntmachungsanordnung

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Trinkwasserversorgung durch Hausbrunnen

Mit Herausgabe der neuen Verordnung 

über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch (Trinkwasser-

verordnung - TrinkwV) 2023, weist das 

Gesundheitsamt auf die entsprechenden 

Anzeigepfl ichten hin.

Nach der neuen Trinkwasserverordnung 

sind

•  eigene betriebene Brunnen die zur 

Versorgung des Haushaltes mit Trink-

wasser (Trinkwasserversorgungsanla-

gen) sowie

• eigene Brunnen, die zur Entnahme 

oder Abgabe von Wasser bestimmt 

sind, die keine Trinkwasserqualität 

haben und zusätzlich zur öffentlichen 

Trinkwasserversorgung im Haushalt 

angeschlossen sind,

gemäß § 11 (Anzeigepfl icht Trinkwasser-

anlagen) bzw. § 12 (Anzeigepfl icht Nicht-

trinkwasseranlagen) Trinkwasserverord-

nung (TrinkwV2023) anzuzeigen.

Jeder Besitzer/Betreiber eines solchen 

Brunnens hat dem Gesundheitsamt 

Landkreis Märkisch-Oderland mitzu-

teilen, wie Ihr Haushalt mit Trinkwasser 

und Nichttrinkwasser versorgt wird. 

Ebenso ob Sie eine Trinkwasserversor-

gungsanlage und/oder eine Nichttrink-

wasseranlage zusätzlich zum zentralen 

Trinkwasseranschluss oder als alleinige 

Wasserversorgung ohne zusätzlichen 

zentralen Trinkwasseranschluss betrei-

ben. Hierfür füllen Sie bitte das ent-

sprechende Formular auf unsere 

Internetseite (Bürgerservice; Formu-

lare; Fachbereich II; Gesundheitsamt; 

Fachdienst Hygiene und Umweltme-

dizin; „Formular Meldung einer Trink-

wasser- Nichttrinkwasseranlage“) in 

gut leserlicher Form aus und senden 

dieses, an das Gesundheitsamt Land-

kreis Märkisch- Oderland, Puschkinplatz 

12, 15306 Seelow, zurück. Gerne können 

Sie das ausgefüllte Formular auch per 

Mail an gesundheitsamt@landkreismol.

de zurück senden.

Auch das Wasser aus Hausbrunnen, wel-

ches als Trinkwasser gemäß § 2 TrinkwV 

genutzt wird, unterliegt gemäß der Trink-

wasserverordnung, den Überwachungs-

bestimmungen und Qualitätsanforderun-

gen der Trinkwasserverordnung.

„Trinkwasser“ im Sinne dieser Verord-

nung, ist Wasser, welches unter anderem 

für folgende Zwecke bestimmt ist:

•  zum Trinken,

• zum Kochen sowie zur Zubereitung 

von Speisen und Getränken,

•  zur Körperpfl ege und -reinigung,

•  zur Reinigung von Gegenständen, die 

bestimmungsgemäß mit Lebensmit-

teln in Berührung kommen (Bedarfs-

gegenstände),

•  zur Reinigung von Gegenständen, die 

bestimmungsgemäß nicht nur vor-

übergehend mit dem menschlichen 

Körper in Kontakt kommen, oder

•  zu sonstigen in Bezug auf die mensch-

liche Gesundheit relevanten häusli-

chen Zwecken

HINWEIS:

Landkreis Märkisch-Oderland 

FORMULAR MELDUNG EINER TRINKWASSER- / 
NICHTTRINKWASSERANLAGE 

Anzeige an das zuständige Gesundheitsamt nach § 11 und § 12 Trinkwasserverordnung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name, Vorname: 

Anschrift: 

Standort der Anlage: 
(Gebäude bzw. Gebäudeteil) 

Ansprechpartner vor Ort: 

Kontaktdaten: Tel.-Nr. E-Mail

Hiermit zeige ich Folgendes an: 

Betrieb einer existierenden Anlage
Erstinbetriebnahme einer Anlage

☐ Bauliche Änderung:
☐ Wiederinbetriebnahme einer Anlage
☐ (Teil-)Stilllegung einer Anlage am/zum

Datum:
☐ Neuer Eigentümer/in oder Betreiber/in
Name, Vorname:
Anschrift:
PLZ, Ort:

Herkunft des Wassers: 

☐ Einzelanlage (Schachtbrunnen)
☐ Einzelanlage (Bohrbrunnen)
☐ Einzelanlage (Quellfassung)
☐ Gemeinschaftsanlage

Ist eine Wasserrechtliche Erlaubnis 
schon vorhanden? 

Ja, Aktenzeichen:
Nein

Allgemeine Angaben: 

a) Anzahl der Verbraucher, die von
dieser Anlage versorgt werden:

b) Anzahl der Wohneinheiten, die von
dieser Anlage versorgt werden:

c) Durchschnittliche jährliche
Wasserentnahme (in m³/Jahr):

d) Wird das Grundstück zusätzlich durch einen
Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung
durch einen Wasserverband versorgt?

Ja Nein

e) Haben Sie einen Wartungsvertrag abgeschlossen?
☐ Ja      Nein
Name der Firma:
Zeitabstand der Wartung (Monate):

Ableitung des Abwassers erfolgt durch: 

Trennkanalisation Versickerung
Mischkanalisation Sammelgrube

Abgabe an Dritte?: 

Nein
Ja Beherbergungsbetrieb

Gaststätte
Mieter
Sonstiges:

Verwendung des Brunnen-Wassers: 

☐ Trinkwasser
☐ Körperpflege (duschen, Zähneputzen etc.)
☐ Reinigung sonstiges
☐ Lebensmittelzubereitung

Reinigung von Bedarfsgegenständen
☐ Sonstiges:

Sonstige Angaben: 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektions-

schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig entgegen § 11 Absatz 1, 

Absatz 2 Satz 1, 2 oder 3 oder Absatz 

3, § 12 Satz 1, § 47 Absatz 1, auch in 

Verbindung mit § 47 Absatz 2, oder ent-

gegen § 53 Absatz 1 eine Anzeige nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erstattet.

Für Rückfragen steht Ihnen das Gesund-

heitsamt zur Verfügung.
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Sprechzeiten in der
Stadtverwaltung Müncheberg

 Dienstag von 09.00 - 12.00 Uhr
  und 13.00 - 18.00 Uhr
 Donnerstag von 13.00 - 16.00 Uhr

Tel.: 033432/810 Fax: 033432/ 81  143
E-Mail: rathaus@stadt-muencheberg.de

Sprechzeiten Bürgerbüro, 
Einwohnermeldewesen, Standesamt, 

Ordungswesen

 nach Vereinbarung
 Telefon: 033432 / 810
  033432 / 81 127
  033432 / 81 128

 E-Mail:  buergerservice@
  stadt-muencheberg.de

Sprechtage der Ortsvorsteher/ innenSprechtage der Ortsvorsteher/ innen
nach Vereinbarungnach Vereinbarung

 Ortsteil Eggersdorf

Herr Thomas Stähr

E-Mail: T.Staehr@t-online.de

Ortsteil Hermersdorf

Herr Lothar Hahnke

Telefon: 033432/70728

E-Mail: lothar.hahnke@web.de

Ortsteil Hoppegarten

Frau Anja Greim

Tel.: 0151 / 23 88 11 64

obgm.hoppegarten@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Jahnsfelde

Herr Bernd Gohlke

Tel.: 033477/ 44 63

obgm.jahnsfelde@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Müncheberg

Frau Monika Roth

Tel.: 033432/ 7 04 04

Ortsvorsteherin-Muencheberg@web.de

Ortsteil Münchehofe

Herr Peer Gesper

Tel.: 033432/ 7 11 09 o. 0172/70 16 876

gessi22@t-online.de

Ortsteil Obersdorf

Herr Torsten Schulz

obgm.obersdorf@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Trebnitz

Herr Thomas Berendt

Tel.: 0178/ 31 29 801

E-Mail: tberendt@posteo.de

Schiedsstelle

Schiedsperson:      Frau Claudia Schertz
       Telefon: +49 173 / 99 956 73
       E-Mail: claudia.schertz@schiedsfrau.de

stellvertretende Schiedsperson:   Herr Werner Nasahl
       E-Mail: werner.nasahl@schiedsmann.de

NICHTAMTLICHER TEIL 

Nachruf
Mit tiefer Trauer mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass am 05. Februar 
2024 unser Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung und Feuerwehrkamerad

Oberbrandmeister
Erwin Hinz

im Alter von 86 Jahren verstorben ist.
Erwin war 70 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Müncheberg und 
hat sich während seiner langjährigen aktiven Dienstzeit stets zum Schutz und 
Wohle der Allgemeinheit eingesetzt. Nach dem altersbedingten Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst widmete er sich der Traditionspfl ege in unserer Wehr.
Sein Tod ist für uns ein großer Verlust. Gemeinsam mit allen, die ihn kannten 
und schätzten, werden wir sein Andenken in Ehren bewahren.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Müncheberg
B. Groß Th.        Stähr
Ortswehrführer      Stadtwehrführer

In der Woche vom 15.04.2024 bis ein-

schließlich 19.04.2024 sind die o.g. Be-

reiche auf Grund einer Softwareum-

stellung geschlossen. In dieser Woche 

können auch keine Termine angeboten 

werden. Die telefonische Erreichbarkeit 

während dieser Zeit ist ebenfalls nicht 

gewährleistet. Ihr Anliegen können Sie 

aber gerne per E-Mail senden. Diese 

werden zu gegebener Zeit auch beant-

wortet. In dringenden Fällen rufen Sie 

bitte die 033432 81-127 (Frau Bukethal, 

Einwohnermeldeamt) oder 033432 81-

128 (Frau Thau, Standesamt) an. Wei-

tere Ansprechpartner fi nden Sie auf der 

Homepage der Stadt Müncheberg im 

Menüpunkt Bürger & Stadt, Stadtverwal-

tung, Ansprechpartner.

Ab dem 22.04.2024 stehen die Mitarbei-

ter der o.g. Sachgebiete wieder für Sie 

zu Verfügung.

Wenn Sie einen Termin vereinbaren wol-

len, nutzen Sie bitte den Online-Service 

der Stadt Müncheberg. Dort fi nden Sie 

die Terminvereinbarung und können Ih-

ren Termin eigenständig buchen. In ei-

ner Bestätigungs-E-Mail erhalten Sie 

alle wichtigen Informationen zu Ihrem 

Termin. 24 Stunden vor dem gebuchten 

Termin erhalten Sie noch mal eine kleine 

Erinnerung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Meyer

Fachdienstleiterin Ordnungsverwaltung

Schließzeiten des SG Bürgerservice, SG Gewerbe und des 

SG Ordnung und Sicherheit wegen Softwareumstellung vom 

15.04.2024 bis einschließlich 19.04.2024
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